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Das Präsidium erreichten die als „Antrag“ bezeichneten Einschreiben zweier weiterer Mitglieder, bei denen  
es sich jedoch nicht um zulässige Anträge handelt, da jeweils schon keine Zuständigkeit der Mitglieder-
versammlung besteht. Die Mitgliederversammlung kann daher zu diesen Punkten keine Beschlüsse fassen. 
Dennoch hat das Präsidium aus Gründen einer bestmöglichen Transparenz entschieden, auch diese Schreiben 
zu veröffentlichen.

Schreiben des Mitglieds Torsten Subek

Begründung:

Das Schreiben von Herrn Subek stellt inhaltlich keinen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung dar,  
sondern es werden Fragen an das Präsidium formuliert. Auf die Tagesordnung können nur Punkte gesetzt 
werden, die in die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fallen. Dies ist hier nicht der Fall, die 
Mitgliederversammlung kann über die Fragen an das Präsidium nicht beschließen, diese Fragen können 
folglich auch nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Soweit mit dem Schreiben ein etwaiges Auskunftsrecht geltend gemacht werden soll, steht hierfür die 
allgemeine Aussprache zur Verfügung.
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Schreiben des Mitglieds Rainer Heck 
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Begründung:

Die Schreiben von Herrn Heck stellen keine zulässigen Anträge dar. Diese können nicht auf die 
Tagesordnung der Mitgliederversammlung gesetzt werden, da die Mitgliederversammlung zu den von  
Herrn Heck beantragten Punkten keine wirksamen Beschlüsse fassen kann.

Die Ausübung des Stimmrechts des Vereins in der Hauptversammlung der AG in Bezug auf die Besetzung  
des Aufsichtsrats der AG unterfällt nicht der satzungsgemäßen Zuständigkeit der Mitgliederversammlung.


